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LIEBE LESER
am 26. September werden Volk und Stände über den neuen Artikel 36<<uater der
Bundesverfassung, den sogenannten Radio- und Fernsehartikel abstimmen. Seit
30 Jahren wird über die Schaffung eines solchen Artikels diskutiert. 1957 wurde
eine erste Vorlage verworfen, und es dauerte fast 20 Jahre, bis endlich die notwendigen

Rechtsgrundlagen für den Betrieb und die Konzessionierung von Radio- und
Fernsehstationen erneut zur Abstimmung vorliegen. Die lange und dornenvolle
Entwicklungsgeschichte des Artikels ist nicht etwa in der unbestrittenen
Bundeskompetenz begründet, sondern in der Schwierigkeit, zwischen Freiheit und Kontrolle
der Monopolmedien einen gangbaren und politisch möglichen Weg zu finden.
Am einfachsten wäre es gewesen, das Problem mit einem einzigen Satz - «Die
Gesetzgebung über Radio und Fernsehen ist Sache des Bundes» — zu lösen. Alle
weiteren Bestimmungen hätten in einem Ausführungsgesetz Platz gefunden. Auf
dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um Radio und Fernsehen in den letzten
Jahren war diese wohl zweckmässigste Lösung politisch nicht möglich. Das Resultat

ist nur ein ungewöhnlich ausführlicher Verfassungstext, über den eigentlich
niemand so ganz froh ist. Bereits haben einzelne Parteien Stimmfreigabe oder gar die
Nein-Parole beschlossen. Während die einen den Text als passable Grundlage für
eine praktische Politik und Gesetzgebung halten, stossen sich andere an der
Umschreibung der Programmfreiheit und an den Rahmenvorschriften fürdie Programmdienste,

durch die die Freiheit der Radio- und Fernsehschaffenden zu sehr
eingeschränkt werde. Stein desAnstosses istvor allem die Forderung nach Sicherstellung
einer objektiven und ausgewogenen Information.
Im «dtv-Wörterbuch zur Publizistik» (München 1 969) heisst es klipp und klar: «Da
die öffentliche Kommunikation stets von den Gefühlen und Haltungen der Berichtenden

abhängt, ist Objektivität im Bereich der Publizistik ausgeschlossen...» Und
Dr. Alois Riklin, Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule St. Gallen,
erklärte kürzlich in einer Rede (abgedruckt in «Civitas» 12/76), in der ersieh mit den
Ursachen für das «Helvetische Malaise» befasste: «Als zweite Ursache sehe ich die
Verfestigung und Verkalkung der Konkordanzdemokratie. Politik wird langweilig.

Und diese Langeweile wird in unseren Massenmedien noch verstärkt durch die
von Inserenten oder Konzessionsbehörde erzwungene Selbstzensur und die
Verpflichtung zu einer Objektivität, die unmöglich ist und die, wenn sie möglich wäre,
unerwünscht sein sollte. Denn es ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit jedes
Politikers und jedes Medienschaffenden, subjektiv Stellung zu nehmen. Nicht Mei-
nungslosigkeit, sondern Meinungspluralismus ist das Futter jeder Demokratie.»
Solche Argumente sollten eigentlich vordem Urnengang ernsthaft zu bedenken sein.
Mit der verfassungsmässigen Verankerung der Forderung nach Objektivität und
Ausgewogenheit wird vielleicht bloss einer Illusion Vorschub geleistet, anstatt ehrlich

und realistisch die Tatsache zu akzeptieren, dass Informationen fast immer von
Meinungen und Haltungen der Kommunikatoren und Rezipienten beeinflusst sind,
und sich ersthaft damit auseinanderzusetzen und daraus Konsequenzen zu ziehen.
Das Fehlen dieser Einsicht ist nicht zuletzt den Monopolmedien selbst zuzuschreiben,

die es versäumt haben, durch entsprechende Programme rechtzeitig etwas mehr
Klarheit über dieses Problem zu schaffen. (ZOOM-FB wird in der nächsten Nummer

auf die wichtige Abstimmungsvorlage zurückkommen.)

Mit freundlichen Grüssen
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